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Änderungshistorie  

Neufassung 

Redaktionelle Überarbeitung und Anpassung des Formats 
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Gesetzestext  

§ 327 SGB III 
Grundsatz  

(1) 1Für Leistungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, mit Ausnahme des Kurzarbeiter-
geldes, des Wintergeldes, des Insolvenzgeldes und der Leistungen zur Förderung der Teil-
nahme an Transfermaßnahmen, ist die Agentur für Arbeit zuständig, in deren Bezirk die Arbeit-
nehmerin oder der Arbeitnehmer bei Eintritt der leistungsbegründenden Tatbestände ihren oder 
seinen Wohnsitz hat. 2Solange die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer sich nicht an ihrem 
oder seinem Wohnsitz aufhält, ist die Agentur für Arbeit zuständig, in deren Bezirk die Arbeit-
nehmerin oder der Arbeitnehmer bei Eintritt der leistungsbegründenden Tatbestände ihren oder 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

(2) – (5) … 

(6) Die Bundesagentur kann die Zuständigkeit abweichend von den Absätzen 1 bis 5 auf an-
dere Dienststellen übertragen. 
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1. Zuständigkeit  
Der einzige von mehreren leistungsbegründenden Tatbeständen, der 
zweifelsfrei vorliegt und deshalb in der Regel keiner weiteren Prüfung 
bedarf, ist die Antragstellung. Deshalb ist die Frage der Zuständigkeit 
danach zu entscheiden, wo der Antrag gestellt wurde. Bei einer An-
tragstellung, die weder in der Agentur für Arbeit des Wohnsitzes noch 
des gewöhnlichen Aufenthaltsortes erfolgt, ist danach zu entschei-
den, wo im Zeitpunkt der Antragstellung der Wohnsitz oder der ge-
wöhnliche Aufenthaltsort nachgewiesen werden kann. 

Zuständigkeit  
(327.1.0) 
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